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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Aufwickeln synthetischer Fäden in einem Schmelz-
spinnprozess mit zwei spiegelsymmetrisch angeordneten
Aufspulstationen. Die Aufspulstationen weisen mehrere Wi-
ckelstellen auf, die sich mit Abstand entlang nebeneinan-
der gehaltener Spulspindeln erstrecken. Den Wickelstellen
sind mehrere Kopffadenführer und mehrere Changiereinhei-
ten einer Changiervorrichtung zugeordnet. Die Spulspindeln
werden in den Aufspulstationen durch Spulrevolver gehal-
ten, die jeweils eine zweite Spulspindel tragen und die die
Spulspindeln jeweils zwischen einem oberen Wechselbe-
reich und einem unteren Winkelbereich führen.
Um die Fadenführung sowie die Aufwicklungen der Aufs-
pulstationen von ungewünschten Schleppluftwinden frei zu
halten, ist erfindungsgemäß zwischen den Spulspindeln der
beiden Aufspulstationen zumindest eine vertikal ausgerich-
tete Trennwand angeordnet, die an einem oberen Ende
oberhalb der Spulspindeln im Wickelbereich ein Windleit-
blech trägt, wobei das Windleitblech schräg mit einer Nei-
gung zu den Spulspindeln einer der Aufspulstationen ange-
ordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Aufwickeln synthetischer Fäden in einem Schmelz-
spinnprozess gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] Bei der Herstellung von synthetischen Fäden
ist es bekannt, dass die frisch extrudierten multifilen
Fäden nach einer Abkühlung und einer Verstreckung
zur Speicherung separat zu Spulen aufgewickelt wer-
den. Dabei ist es üblich, die in einer Spinnpositi-
on parallel nebeneinander extrudierten Fäden in ei-
ner Vorrichtung mit einer Mehrzahl von Wickelstellen
gleichzeitig zu Spulen aufzuwickeln. Um eine mög-
lichst große Anzahl von Fäden gleichzeitig zu Spu-
len aufzuwickeln, werden Vorrichtungen eingesetzt,
die zwei spiegelsymmetrisch angeordnete Aufspul-
stationen mit mehreren sich gegenüberliegenden Wi-
ckelstellen aufweisen. Derartige Vorrichtungen wer-
den in der Fachwelt auch als sogenannte Doppel-
wickler bezeichnet. Im Stand der Technik sind grund-
sätzlich zwei Arten von Doppelwicklern bekannt, die
beispielsweise aus der DE 103 92 255 T5 und der
DE 10 2005 006 304 A1 bekannt sind.

[0003] Die aus der DE 103 92 255 T5 bekannte Vor-
richtung basiert auf einer Aufspulmaschine mit zwei
in einem Maschinengestell drehbar gelagerten Spul-
revolvern, an denen zwei auskragende Spulspindeln
gehalten sind. Den Spulspindeln sind mehreren sich
gegenüberliegenden Wickelstellen zugeordnet.

[0004] Die aus der DE 10 2005 006 304 A1 bekann-
te Vorrichtung basiert auf zwei separate Aufspulma-
schinen, die zu einer Baueinheit kombiniert sind, in
dem die Aufspulmaschinen spiegelsymmetrisch an-
einander gefügt sind. Bei der bekannten Vorrichtung
zum Aufwickeln synthetischer Fäden sind die Wickel-
stellen an zwei spiegelsymmetrisch aneinander ge-
stellten Aufspulmaschinen ausgebildet. Die Wickel-
stellen erstrecken sich entlang mehreren nebenein-
ander gehaltenen Spulspindeln, die jeweils an einem
Spulrevolver angeordnet sind. Durch die Spulrevol-
ver lassen sich die Spulspindeln abwechselnd in ei-
nen oberen Wickelbereich und einen unteren Wech-
selbereich führen. Die Zuführung der Fäden erfolgt
mittig oberhalb der Wickelstellen, wobei jeder Wickel-
stelle ein Kopffadenführer und eine Changiereinheit
zugeordnet ist. Die Fäden lassen sich somit in zwei
Fadenscharen aufteilen, die anschließend unmittel-
bar nebeneinander zu Spulen gewickelt werden.

[0005] Bei der bekannten Vorrichtung wurde im Be-
trieb festgestellt, dass je nach Drehrichtung der Spul-
spindel Schleppluftwinde erzeugt werden, die sich
unkontrolliert in den Aufspulstationen durch Ausbrei-
ten und zu gegenseitigen Beeinflussungen in den Wi-
ckelstellen führen können. Hierbei ist es unerheb-
lich, ob die Vorrichtung aus einer oder zwei Aufspul-

maschinen gebildet ist. Wesentlich hierbei ist, dass
die an den Spulspindeln und Spulen auftretenden
Schleppluftwinde sich unkontrolliert in der gesamten
Vorrichtung ausbreiten können.

[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Vor-
richtung der eingangs genannten Art derart weiterzu-
bilden, dass die beim Wickeln der Spulen und Ab-
bremsen der Spulen auftretenden Schleppluftwinde
ohne Einfluss auf die Fadenführung und Fadenwick-
lung ist.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass zwischen den Spulspindeln der
beiden Aufspulstationen zumindest eine vertikal aus-
gerichtete Trennwand angeordnet ist, die an einem
oberen Ende oberhalb der Spulspindel im Wickelbe-
reich ein Windleitblech trägt, und dass das Windleit-
blech schräg mit einer Neigung zu den Spulspindeln
einer der Aufspulstationen angeordnet ist.

[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind durch die Merkmale und Merkmalskombinatio-
nen der Unteransprüche definiert.

[0009] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus,
dass die in einer Aufspulstation erzeugten Schlepp-
luftwinde innerhalb der betreffenden Aufspulstation
verbleiben. Durch das am Ende der Trennwand an-
geordnete geneigte Windleitblech erzeugt eine Aus-
lenkung der Schleppluftwinde ins Innere der jeweili-
gen Aufspulstationen.

[0010] Hierbei wird insbesondere vermieden, dass
ein an der vertikal ausgerichteten Trennwand ent-
langgleitender Luftstrom sich auf die Zuführung der
Fäden im oberen Bereich der Aufspulstationen aus-
wirken kann. Insoweit lässt sich durch die Neigung
des Windleitbleches seine Ablenkung der Schlepp-
luftwinde in unkritische Bereiche der Aufspulstation
ausführen.

[0011] Das Windleitblech erstreckt sich im wesentli-
chen parallel zu den Spulspindeln über eine die Spu-
len erfassende Abdecklänge, so dass sichergestellt
ist, dass die durch die Spulen an der Spulspindel ver-
ursachten Schleppluftwinde komplett erfasst werden.

[0012] Da in den Aufspulstationen unterschiedliche
Betriebssituationen insbesondere beim Erstanlegen
oder bei einem Spulenwechsel auftreten, ist die Wei-
terbildung der Erfindung bevorzugt ausgeführt, bei
welcher das Windleitblech beweglich an der Trenn-
wand gehalten ist und bei welcher das Windleitblech
zwischen einer Schrägstellung und einer Vertikalstel-
lung hin- und herführbar ist. So lässt sich das Wind-
leitblech beispielsweise zum Erstanlegen der Faden-
schar an den Wickelstellen der Aufspulstation in eine
Vertikalstellung führen, in welcher das Windleitblech
im wesentlichen parallel zur Trennwand ausgerichtet
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ist. Nur im Betriebszustand oder nur in den Phasen, in
denen eine erhöhte Erzeugung von Schleppluftwin-
den erwartet wird, lässt sich das Windleitblech in eine
Schrägstellung mit Neigung zu den Spulspindeln hin
ausrichten.

[0013] Um beispielsweise eine einfache manuel-
le Verstellung des Windleitbleches zu ermöglichen,
ist desweiteren vorgesehen, dass das Windleitblech
durch eine Schwenkachse an der Trennwand gehal-
ten ist. Insoweit lässt sich das Windleitblech zwischen
den beiden Stellungen in einfacher Art und Weise
durch eine Bedienperson verstellen.

[0014] Es ist jedoch auch möglich, das Windleit-
blech über einen Aktor anzusteuern, welcher mit ei-
ner Steuereinrichtung gekoppelt ist.

[0015] Um an jeder der Aufspulstationen eine identi-
sche Wirkung zu erzeugen, ist die Erfindung vorzugs-
weise derart ausgebildet, dass am oberen Ende der
Trennwand ein zweites Windleitblech vorgesehen ist,
das in einer spiegelsymmetrischen Anordnung den
Wickelstellen der gegenüberstehenden Aufspulsta-
tionen zugeordnet ist. Diese Variante wird bevorzugt
bei derartigen Vorrichtungen eingesetzt, bei welchen
die Aufspulstationen in einem Maschinengestell an-
geordnet und gemeinsam als eine Maschine gesteu-
ert werden. Damit ist eine kompakte Bauweise mög-
lich.

[0016] Für den Fall, dass die erfindungsgemäße
Vorrichtung aus zwei nebeneinander angeordneten
Aufspulmaschinen gebildet ist, wird die Weiterbildung
der Erfindung bevorzugt verwendet, bei welcher ei-
ne zweite Trennwand vorgesehen ist und dass die
Trennwände den Aufspulstationen zugeordnet sind
und dass die zweite Trennwand ein zweites Windleit-
blech trägt, das in einer spiegelsymmetrischen An-
ordnung den Wickelstellen der betreffenden Aufspul-
station zugeordnet ist. Somit können an beiden Auf-
spulstationen die Schleppluftwinde unabhängig von-
einander ausgelenkt werden. So lassen sich die Aufs-
pulstationen und die zugeordneten Trennwände auch
mit einem geringen Abstand nebeneinander anord-
nen.

[0017] Die Trennwände und die Windleitbleche sind
dabei vorzugsweise derart in den Aufspulstationen in-
tegriert, dass jede Aufspulstation unabhängig vonein-
ander austauschbar ausgebildet ist.

[0018] Um bei auch bei Prozessen mit besonders
feinen Fadentitern eine ungestörte Zuführung der
Fäden in die Wickelstelen zu ermöglichen, ist die
Weiterbildung der Erfindung besonders vorteilhaft,
bei welcher die Kopffadenführer der Wickelstellen
oberhalb der betreffenden Windleitbleche angeord-
net sind.

[0019] Für die Fadenführung in dem Schmelzspinn-
prozess ist dabei besonders vorteilhaft, wenn die
Kopffadenführer durch Umlenkrollen gebildet sind,
die eine im wesentlichen horizontale Zuführung der
Fadenscharen zu den Wickelstellen ermöglicht.

[0020] Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird
nachfolgend anhand einiger Ausführungsbeispiele
unter Bezug auf die beigefügten Figuren näher be-
schrieben.

[0021] Es stelle dar:

[0022] Fig. 1 schematisch eine Vorderansicht als ei-
nes ersten Ausführungsbeispiels der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung

[0023] Fig. 2 schematisch eine Seitenansicht einer
der Aufspulstationen des Ausführungsbeispiels aus
Fig. 1

[0024] Fig. 3 schematisch eine Vorderansicht eines
weiteren Ausführungsbeispiels der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung

[0025] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung in
verschiedenen Ansichten dargestellt. Fig. 1 zeigt das
Ausführungsbeispiel in einer Vorderansicht und in
Fig. 2 in einer Seitenansicht einer der Aufspulsta-
tionen des Ausführungsbeispiels. Soweit kein aus-
drücklicher Bezug zu einer der Figuren gemacht ist,
gilt die nachfolgende Beschreibung für beide Figuren.

[0026] Das Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung weist zwei spiegelsymmetrisch
angeordnete Aufspulstationen 1.1 und 1.2 auf, die
mit kurzem Abstand nebeneinander angeordnet sind.
Die Aufspulstationen 1.1 und 1.2 werden in diesem
Ausführungsbeispiel durch zwei Aufspulmaschinen
gebildet, die unabhängig voneinander antreibbar und
steuerbar sind. Insoweit weist jede der Aufspulstatio-
nen 1.1 und 1.2 ein Maschinengestell 2.1 und 2.2 auf,
in welchem die Bauteile und Antriebe zum Aufwickeln
mehrere Fäden gehalten sind.

[0027] Die Aufspulstationen 1.1 und 1.2 sind iden-
tisch ausgebildet, dass zunächst nur der Aufbau der
Aufspulstationen 1.1 beschrieben wird, die in der
Fig. 2 in einer Seitenansicht gezeigt ist.

[0028] Die Aufspulstation 1.1 weist einen in dem Ma-
schinengestell 2.1 drehbar gelagerten Spulrevolver
3.1 auf. Der Spulrevolver 3.1 trägt zwei Spulspindeln
4.1 und 5.1, die auskragend drehbar gelagert sind
und sich entlang mehrerer nebeneinander ausgebil-
deter Wickelstellen 12.1 erstrecken, um in jeder der
Wickelstellen eine am Umfang der Spulspindel ge-
wickelte Spule zu halten. Die Spulspindeln 4.1 und
5.1 werden durch Drehung des Spulrevolvers 3.1 ab-
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wechselnd in einen oberen Wickelbereich und einen
unteren Wechselbereich geführt. Zusätzlich lassen
sich die Spulspindeln 4.1 und 5.1 während des Aufwi-
ckelns durch den Spulrevolver 3.1 derart führen, dass
ein kontinuierlicher Spulenzuwachs der Spulen wäh-
rend des Wickelns der Fäden möglich ist.

[0029] Den Spulspindeln 4.1 und 5.1 sind die Spin-
delantriebe 17.1 und 18.1 zugeordnet. Der Spulrevol-
ver 3.1 wird über den Revolverantrieb 19.1 angetrie-
ben.

[0030] In dem oberen Wickelbereich wirken die Spul-
spindeln 3.1 bzw. 4.1 mit einer drehbar gelagerten
Andrückwalze 6.1 zusammen, die während des Auf-
wickelns der Fäden an der Oberfläche der gewickel-
ten Spulen 13.1 anliegt. Der Andrückwalze 6.1 ist
im Fadenlauf eine Changiervorrichtung 7.1 vorgeord-
net, die zu jeder Wickelstelle 12.1 jeweils eine Chan-
giereinheit aufweist, in welcher ein der Wickelstelle
12.1 zugeführter Faden innerhalb eines Changierhu-
bes hin- und hergeführt wird. Somit werden in jeder
Wickelstelle 12.1 die Fäden zu Kreuzspulen gewi-
ckelt.

[0031] In diesem Ausführungsbeispiel weist die Auf-
spulstation 1.1 insgesamt vier Wickelstellen 12.1 auf,
in welchem die aus vier Fäden bestehende Faden-
schar 9.1 zu Spulen 13.1 gewickelt werden. Die An-
zahl der Wickelstellen 12.1 ist beispielhaft. So lassen
sich auch zehn oder noch mehr Wickelstellen in einer
der Aufspulstationen 1.1 und 1.2 anordnen.

[0032] Zur Aufteilung und Führung der Fäden der
Fadenschar 9.1 sind jeder Wickelstelle 12.1 ein Kopf-
fadenführer 8.1 zugeordnet. Der Kopffadenführer 8.1
ist bei diesem Ausführungsbeispiel durch eine Um-
lenkrolle 20.1 gebildet, so dass die Fäden der Fa-
denschar über eine im wesentlichen horizontal aus-
gerichtete Verteilebene den Wickelstellen 12.1 zu-
führbar sind. Der Kopffadenführer 8.1 bzw. die Um-
lenkrolle 20.1 begrenzt innerhalb der betreffenden
Wickelstelle 12.1 ein sogenanntes Changierdreieck,
das durch die Hin- und Herführung des Fadens durch
die der Wickelstelle 12.1 zugeordnete Changierein-
heit der Changiervorrichtung 7.1 gebildet ist. Insoweit
wird die Fadenbewegung der Fäden in der Wickel-
stelle 12.1 durch die Umlenkrolle 20.1 begrenzt.

[0033] Die Aufspulstation 1.2 ist identisch zu der Auf-
spulstation 1.1 aufgebaut, wobei die Bauteile spie-
gelsymmetrisch in dem Maschinengestell 2.2 gehal-
ten sind. Die Bauteile der Aufspulstation 1.2 sind mit
identischen Bezugszeichen versehen, wobei nur die
zweite Kennzahl des Bezugszeichens den Hinweis
auf die Aufspulstation enthält. Eine weitergehende
Beschreibung der Bauteile der Aufspulstation 1.2 ist
somit an dieser Stelle entbehrlich.

[0034] Wie aus den Darstellungen der Fig. 1 und
Fig. 2 hervorgeht, ist den Aufspulstationen 1.1 und
1.2 im mittleren Bereich der gesamten Vorrichtung
jeweils eine Trennwand 10.1 und 10.2 zugeordnet.
Die Trennwand 10.1 und die Trennwand 10.2 sind
im kurzen Abstand zueinander gehalten und erstre-
cken sich parallel nebeneinander über ein Länge,
die im wesentlichen die Länge der Spulspindeln 4.1
und 5.1 sowie 4.2 und 5.2 entspricht. Die Trennwand
10.1 ist mit dem Maschinengestell 2.1 fest verbunden
und trägt an einem oberen Ende oberhalb der Spul-
spindel 4.1 im Wickelbereich ein Windleitblech 11.1.
Das Windleitblech 11.1 ist über eine Schwenkach-
se 14.1 beweglich an der Trennwand 10.1 gehalten.
Das Windleitblech 11.1 lässt sich an der Trennwand
10.1 durch eine manuelle Verstellung zwischen ei-
ner Schrägstellung und einer Vertikalstellung hin- und
herführen. In der Fig. 1 ist das Windleitblech 11.1 in
der Schrägstellung dargestellt, in welcher das Wind-
leitblech 11.1 schräg mit einer Neigung zu der Spul-
spindel 4.1 und 5.1 der Aufspulstation 1.1 angeordnet
ist. Das Windleitblech 11.1 ist dabei im wesentlichen
parallel zu den Spulspindeln 4.1 und 5.1 ausgerichtet
und erstreckt sich über eine Abdecklänge, die zumin-
dest die Spulen 13.1 an der Spulspindel 4.1 erfasst.
Die Vertikalstellung der Windleitbleche 11.1 und 11.2
ist in Fig. 1 gestrichelt dargestellt.

[0035] Die der Aufspulstation 1.2 zugeordnet Trenn-
wand 10.2 ist fest an dem Maschinengestell 2.2 ange-
ordnet und weist an einem oberen Ende oberhalb der
Spulspindel 4.2 im Wickelbereich ein zweites Wind-
leitblech 11.2 auf. Das Windleitblech 11.2 ist spiegel-
symmetrisch zu dem Windleitblech 11.1 ausgebildet
und über die Schwenkachse 14.2 an der Trennwand
10.2 beweglich gehalten. Da Windleitblech 11.2 ist in
Fig. 1 ebenfalls in einer Schrägstellung gezeigt, in
welcher das Windleitblech 11.2 schräg mit einer Nei-
gung zu der Spulspindel 4.2 der Aufspulstation 1.2
gehalten ist.

[0036] Die Windleitbleche 11.1 und 11.2 werden
während der Wickelvorgänge in die in Fig. 1 dar-
gestellte Schrägstellung gehalten. Dadurch lassen
sich die durch die Spulspindel und Spulen erzeugten
Schleppluftwinde in unkritische Zonen der Aufspul-
stationen 1.1 und 1.2 umleiten. Hierbei verhindern zu-
nächst die Trennwände 10.1 und 10.2, dass die auf-
tretenden Schleppluftwinde den Wickelvorgang der
gegenüberliegenden Aufspulstation 1.1 oder 1.2 be-
einflussen. Die sich an den Trennwänden 10.1 und
10.2 jeweils sammelnden und nach oben abgeführten
Schleppluftwinde werden sodann über das schräg
gestellte Windleitblech 11.1 oder 11.2 abgelenkt und
ins Innere der Aufspulstation geführt. Dadurch lässt
sich insbesondere ein Anblasen der zugeführten Fä-
den vermeiden.

[0037] Bei Prozessbeginn, wenn die Fäden der Fa-
denschar 9.1 oder 9.2 in der Aufspulstation 1.1 und
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1.2 eingefädelt werden, sind die Windleitbleche 11.1
und 11.2 in ihrer Vertikalstellung gehalten. Zur manu-
ellen Verstellung ist an den Enden der Windleitbleche
11.1 und 11.2 jeweils ein Handgriff 21.1 und 21.2 vor-
gesehen. In der Vertikalstellung werden die Windleit-
bleche 11.1 und 11.2 bevorzugt vertikal ausgerichtet
und parallel zu den Trennwänden 10.1 und 10.2 ge-
stellt. Insoweit lassen sich die zum Erstanlegen der
Fäden üblichen Hilfseinrichtungen ohne Probleme in
den Aufspulstationen 1.1 und 1.2 führen.

[0038] In der Fig. 3 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung schema-
tisch in einer Vorderansicht dargestellt. Das Ausfüh-
rungsbeispiel weist spiegelsymmetrisch ausgebilde-
te Aufspulstationen 1.1 und 1.2 auf, die innerhalb ei-
nes Maschinengestells 2 angeordnet sind. Die Aufs-
pulstationen 1.1 und 1.2 werden in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel durch eine Aufspulmaschine gebildet,
in welcher die Aufspulstationen 1.1 und 1.2 synchron
antreibbar und steuerbar sind.

[0039] Die Aufspulstationen 1.1 und 1.2 sind iden-
tisch zu den Aufspulstationen des Ausführungsbei-
spiels nach Fig. 1 und Fig. 2 ausgebildet, so dass an
dieser Stelle Bezug zu der vorgenannten Beschrei-
bung genommen wird und ansonsten nur die Unter-
schiede erläutert werden.

[0040] Bei den in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist an dem Maschinengestell 2 eine Trenn-
wand 10 im mittleren Bereich zwischen den Aufspul-
stationen 1.1 und 1.2 angeordnet. Die Trennwand 10
erstreckt sich parallel zwischen den Spulspindeln 4.1
und 4.2 sowie 5.1 und 5.2 der beiden Aufspulstatio-
nen 1.1 und 1.2. Die Trennwand 10 schirmt die ge-
genüberliegenden Spulspindeln 4.1 und 5.1 der Auf-
spulstation 1.1 von den Spulspindeln 4.2 und 5.2
der zweiten Aufspulstation ab. Ein oberes Ende der
Trennwand 10 ragt dabei bis zum oberen Wickelbe-
reich der Spulspindeln 4.1 und 4.2. An dem oberen
Ende der Trennwand 10 sind zu beiden Seiten der
Trennwand 10 jeweils ein Windleitblech 11.1 und 11.2
angeordnet. Die Windleitbleche 11.1 und 11.2 sind
über Schwenkachsen 14.1 un 14.2 mit der Trenn-
wand 10 gekoppelt. Die Windleitbleche 11.1 und 11.2
sind identisch zu dem vorgenannten Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 1 und Fig. 2 ausgebildet und erstre-
cken sich im wesentlichen über die an den Spulspin-
deln gewickelten Spulen.

[0041] Zur Verstellung der Windleitbleche 11.1 und
11.2 ist ein Aktor 15 vorgesehen, der über ein Schub-
gestänge 16 mit beiden Windleitbelchen 11.1 und
11.2 verbunden ist. Durch Ansteuerung des Aktors
15 über eine hier nicht dargestellte Steuereinrichtung
lassen sich die Windleitbleche 11.1 und 11.2 syn-
chron zwischen einer Schrägstellung (wie in Fig. 3
dargestellt) und einer Vertikalstellung hin- und her-
führen. In der Schrägstellung ragen die Windleitble-

che 11.1 und 11.2 jeweils mit einem freien Ende zu
den Wickelstellen 12.1 und 12.2 der Aufspulstationen
1.1 und 1.2. Somit lassen sich die an beiden Aufspul-
stationen 1.1 und 1.2 erzeugten Schleppluftwinde in
unkritische Zonen der Aufspulstationen 1.1 und 1.2
führen.

Bezugszeichenliste

1.1, 1.2 Aufspulstationen
2, 2.1, 2.2 Maschinengestell
3.1, 3.2 Spulrevolver
4.1, 4.2 erste Spulspindel
5.1, 5.2 zweite Spulspindel
6.1, 6.2 Andrückwalze
7.1, 7.2 Changiervorrichtung
8.1, 8.2 Kopffadenführer
9.1, 9.2 Fadenschar
10, 10.1, 10.2 Trennwand
11.1, 11.2 Windleitblech
12.1, 12.2 Wickelstellen
13.1, 13.2 Spulen
14.1, 14.2 Schwenkachse
15 Aktor
16 Schubgestänge
17.1, 17.2 Spindelantrieb
18.1, 18.2 Spindelantrieb
19.1, 19.2 Revolverantrieb
20.1, 20.2 Umlenkrollen
21.1, 21.2 Handgriff
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zum Aufwickeln synthetischer Fä-
den in einem Schmelzspinnprozess mit zwei spie-
gelsymmetrisch angeordneten Aufspulstationen (1.1,
1.2), die mehrere mit Abstand gegenüberliegende
Wickelstellen (12.1, 12.2) entlang nebeneinander ge-
haltenen Spulspindeln (4.1, 4.2) aufweisen, wobei
den Wickelstellen (12.1, 12.2) mehrere Kopffaden-
führern (8.1, 8.2) und mehrere Changierungseinhei-
ten einer Changiervorrichtung (7.1, 7.2) zugeordnet
sind und wobei die Spulspindeln (54.1, 4.2) an zwei
drehbar gelagerten Spulrevolvern (3.1, 3.2) gehal-
ten sind, die jeweils eine zweite Spulspindel (5.1,
5.2) tragen und die die Spulspindeln (4.1, 5.1, 4.2,
5.2) jeweils zwischen einem unterem Wechselbe-
reich und einem oberen Wickelbereich führen, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen den Spul-
spindeln (4.1, 5.1, 4.2, 5.2) der beiden Aufspulstatio-
nen (1.1, 1.2) zumindest eine vertikal ausgerichtete
Trennwand (10) angeordnet ist, die an einem oberen
Ende oberhalb der Spulspindeln (4.1, 4.2) im Wickel-
bereich ein Windleitblech (11.1) trägt, und dass das
Windleitblech (11.1) schräg mit einer Neigung zu den
Spulspindeln (4.1) einer der Aufspulstationen (1.1)
angeordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Windleitblech (11.1) sich im we-
sentlichen parallel zu den Spulspindeln (4.1, 5.1) über
eine die Spulen (13.1) erfassende Abdecklänge er-
streckt.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Windleitblech (11.1) be-
weglich an der Trennwand (10) gehalten ist und dass
das Windleitblech (11.1) zwischen einer Schrägstel-
lung und einer Vertikalstellung hin- und herführbar ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Windleitblech (11.1) durch eine
Schwenkachse (14.1) an der Trennwand (10) gehal-
ten ist.

5.   Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass dem Windleitblech (11.1) ein
Aktor (15) zugeordnet ist, welcher mit einer Steuer-
einrichtung gekoppelt ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass am oberen Ende der
Trennwand (10) ein zweites Windleitblech (11.2) vor-
gesehen ist, das in einer spiegelsymmetrischen An-
ordnung den Wickelstellen (12.2) der gegenüberste-
henden Aufspulstation (1.2) zugeordnet ist.

7.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass eine zweite Trenn-
wand (10.1, 10.2) vorgesehen ist, dass die Trenn-
wände (10.1, 10.2) den Aufspulstationen (1.1, 1.2)

zugeordnet sind und dass die zweite Trennwand
(10.2) ein zweites Windleitblech (11.2) trägt, das in
einer spiegelsymmetrischen Anordnung den Wickel-
stellen (12.1, 12.2) der betreffenden Aufspulstation
(1.1, 1.2) zugeordnet ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufspulstationen (1.1,1.2) unab-
hängig voneinander austauschbar ausgebildet sind.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass dass die Kopffaden-
führer (8.1, 8.2) der Wickelstellen (12.1, 12.2) ober-
halb des betreffenden Windleitbleches (11.1, 11.2)
angeordnet sind.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dass die Kopffadenführer (8.1, 8.2) der
Wickelstellen durch Umlenkrollen (20.1, 20.2) gebil-
det sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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